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Kurzanleitung zur Forderungsberechnung mit Excel
Die Dateivorlage FORDERUNGEN.XLT sollte in Ihrem Vorlagenordner abgespeichert werden. Beim Öffnen der Datei (über Menü Datei - Neu) wird dann jeweils nur eine Kopie der Datei geöffnet, so daß die Vorlage unverändert bleibt. Die Vorlagenkopie wird dann (über Menü Datei – Speichern unter) unter einem anderen Namen gespeichert (z.B. unter Ihrem Aktenzeichen, ergänzt um die Buchstaben FA für Forderungsaufstellung, also z.B. „AktenzeichenFA.XLS“). Die Dateivorlage enthält Makrobefehle und kann deshalb nicht geöffnet werden, wenn Sie die Sicherheitsstufe für Makros auf „hoch“ gestellt haben. Bitte stellen Sie also in EXCEL über das Menü Extras-Makro-Sicherheit die Stufe „niedrig“ ein.

Die Datei (Arbeitsmappe) enthält mehrere Tabellenblätter, zwischen denen Sie bequem hin und her wechseln können, indem Sie am unteren Bildrand mit der Maus auf die entsprechenden Reiter klicken. Ausgefüllt wird zunächst das Blatt FA (Forderungsaufstellung) im grau markierten Feld.

Dann wechseln Sie auf das Blatt K1 (1. Kostenforderung) und tragen dort im grau markierten Feld die 1. Kostenforderung ein, z.B. die festgesetzten Kosten 1. Instanz. Betrag, Zinsbeginn (wenn die Forderung verzinslich ist) und Zinssatz. In der Regel ist hier als Zinssatz 5 Prozentpunkte über dem Basiszins nach § 288 Abs. I BGB einzutragen, wobei Sie den zum Zinsbeginn gültigen Basiszins feststellen müssen, z.B. über die Internetseite der Bundesbank:
http://www.bundesbank.de/presse/presse_zinssaetze.php .
Das Blatt K1 enthält in mehreren Zellen Kommentare zur Erklärung vom Aufbau und Funktion der Arbeitsmappe. Die Kommentare gelten entsprechend für die folgenden Tabellenblätter. Auch das Tabellenblatt für die 1. Hauptforderung enthält einen Kommentar zur Berechnung von Forderungen, die sich laufend erhöhen (laufender Unterhalt, laufende Miete).
Das Datum im Feld D4 eingetragenen Zinsbeginns wird automatisch in das Feld A 11 übernommen. Im Feld A 12 tragen Sie das aktuelle Datum ein. Zinsen und Forderung werden automatisch berechnet.

Haben Sie noch weitere Kostenforderungen, z.B. festgesetzte Kosten 2. Instanz, so verfahren Sie auf den Blättern K 2 und K 3 entsprechend. Ansonsten geht es weiter mit dem Blatt H 1.
Die Hauptforderung wird auf Blatt H 1 eingetragen (1. Hauptforderung). Bei mehreren Hauptforderungen folgt der Eintrag auf den weiteren Blättern H 2, H 3 etc. Die z.B. im Mahnverfahren für den Mandanten geltendgemachten vorgerichtlichen Mahnkosten werden auf Blatt H 1 in das Feld D 11 eingetragen. Laufende Erhöhungen der Forderung (Unterhalt, Miete) werden zeitabschnittsweise jeweils mit einer neuen Buchungszeile berücksichtigt; der dazu gekommene Betrag für den neuen Monat wird in der Spalte J eingetragen.
Sind alle Forderungen eingetragen, so wechseln Sie wieder auf das Blatt FA. Dort sehen Sie die Zusammenfassung und können bei Bedarf die im Feld I 24 angezeigte ZV-Gebühr manuell in das Feld F 22 übernehmen. Auslagenpauschale und Mehrwertsteuer werden berechnet. Die Forderungsaufstellung kann ausgedruckt werden, bei Bedarf zusammen mit den Blättern K 1 etc.

Im Anschluß daran kann die ZV-Gebühr (brutto, incl. Auslagenpauschale u. MwSt.) bei der ersten, noch nicht erledigten Forderung eingetragen werden, unterste Zeile (im einfachsten Fall also in Zeile 12), Spalte Kosten. Damit die Gebühr auf Blatt FA nicht doppelt erscheint, einmal im Feld F 27 und außerdem im Feld F 17, wird der Inhalt des Feldes F 27 sodann gelöscht. Die Forderungsaufstellung zeigt dann den Zustand nach Erteilung des ersten ZVA.

Es ist zweckmäßig auf den einzelnen Blättern die Forderungen rechts neben den grauen Feldern noch näher zu bezeichnen (z.B. KfB 1. Instanz oder VB Ziff.I. 1 oder Urteil Ziffer II).

Weiter sollten auf den einzelnen Blättern in der Textspalte (Spalte E) knappe, aber für Sie und insbesondere den Gerichtsvollzieher verständliche Notizen gemacht werden (Gebühr ZVA oder GV-Nachnahme etc.). 
Die Datei wird schließlich mit den gemachten Eintragungen erneut abgespeichert unter dem zuvor vergebenen Namen (z.B. „AktenzeichenFA.XLS“).

Ein Beispiel:

Nehmen wir an, die Vollstreckung bleibt ohne Erfolg, der GV schickt die Unterlagen mit einer Nachnahme über € 50,00 zurück. Öffnen Sie die Datei „AktenzeichenFA.XLS“ und gehen Sie dort auf das 1. Arbeitsblatt, auf dem die Forderung noch nicht erledigt ist. Klicken Sie in Spalte A unter das letzte Datum. Dann drücken Sie gleichzeitig die Tasten Strg + A. Es erscheint eine neue Zeile. Das Datum entspricht zunächst dem Datum des letzten Vorganges, so daß rechts in Spalte B keine (weiteren) Zinsen stehen. Überschreiben Sie das Datum in der neu gebildeten untersten Zeile mit dem aktuellen Datum bzw. dem Datum, an dem die GV-NN zu bezahlen war, und drücken Sie die Eingabetaste. Die Zinsen werden berechnet. Den Betrag der Gerichtsvollzieher - Nachnahme tragen Sie in der gleichen Zeile in der Kostenspalte (Spalte D) ein und notieren in der Textspalte (Spalte E) GV-NN.

Kommt anschließend eine Überweisung des Schuldners, so rufen Sie die Datei wieder auf, gehen in Spalte A unter das letzte Datum, Strg + A, aktualisieren das Datum entsprechend dem Datum des Zahlungseingangs und tragen den gezahlten Betrag in der Spalte F ein.

Hat der Schuldner z.B. mehr gezahlt, als die Kostenforderung mit Zinsen und Kosten ausmacht, so ergibt sich folgendes Bild:
	1. Kostenforderung:
	
	680,00 
	
	
	

	Zinsen ab:
	
	
	01.01.1999
	
	
	

	Zinshöhe:
	
	
	4,00%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Datum
	Zinsen
	
	Kosten
	Text
	Zahlung
	Rest

	
	
	
	
	
	
	

	01.01.1999
	
	
	
	
	
	680,00 

	20.03.1999
	5,81 
	4,00%
	172,14 
	Gebühren ZVA
	
	857,95 

	05.04.1999
	1,19 
	4,00%
	50,00 
	GV-NN
	
	909,14 

	30.04.1999
	1,86 
	4,00%
	
	Zahlung Schuldner
	1.000,00 
	(89,00)

	
	
	
	
	
	
	

	Summe
	8,86 
	
	222,14 
	
	1.000,00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Überzahlung, zu verrechnen auf nächste Forderung:
	
	89,00 


Die Überzahlung wird automatisch auf die nächste Forderung übertragen. Sollte es keine 2. Kostenforderung geben "wandert" die Überzahlung zur 1. Hauptforderung, Zeile 12. In der Textspalte empfiehlt sich die Notiz: Übertrag von K 1. Überträge aus anderen Blättern werden entsprechend gekennzeichnet (auf Blatt 3: Übertrag von K 2). Das Blatt H 1 sieht im Beispielsfall dann so aus:

	1. Hauptforderung
	
	5.000,00 
	
	
	

	Zinsen ab:
	
	
	02.07.1998
	
	
	

	Zinshöhe:
	
	
	7,00%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Datum
	Zinsen
	
	Kosten
	Text
	Zahlung
	Rest

	
	
	
	
	
	
	

	02.07.1998
	
	
	
	vorgerichtliche Kosten
	
	5.000,00 

	30.04.1999
	289,59 
	7,00%
	
	Übertrag von K 1
	89,00 
	5.200,59 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Summe
	289,59 
	
	0,00 
	
	89,00 
	


Kosten + Kostenzinsen sind bezahlt, die Restschuld beträgt per 30.04.1999 noch € 5.200,59.

Auf Blatt FA-RVG ergibt sich folgendes Bild:

	Hauptforderung
	
	
	
	5.000,00 €

	Zinsen hieraus
	
	
	
	
	289,59 €

	Vorgerichtliche Mahn-, Scheck- u. Wechselkosten
	
	0,00 €

	Festgesetzte Kosten
	
	
	
	680,00 €

	Zinsen hieraus
	
	
	
	
	8,86 €

	Kosten früherer Vollstreckungen
	
	
	222,14 €

	Abzüglich gezahlter
	
	
	
	-1.000,00 €

	
	
	
	
	
	

	Zwischensumme I
	
	
	
	5.200,59 € 

	
	
	
	
	
	

	Zwangsvollstreckungsgebühr
	
	

	
	
	
	
	
	

	Weitere Porto-/Telefonauslagen - Pauschale
	
	0,00 €

	16% MWST
	
	
	
	
	0,00 €

	
	
	
	
	
	

	Zwischensumme II
	
	
	
	0,00 €

	
	
	
	
	
	

	Gerichtskosten
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Gesamtsumme
	
	
	
	5.200,59 €


Wenn jetzt weitere Vollstreckungskosten anfallen, so werden sie auf dem 1. Blatt eingetragen, auf dem noch eine Forderung offen ist, hier also auf Blatt H 1 in Zeile 13. 
Wichtig ist, daß man Forderung um Forderung "abarbeitet". Die Forderungsaufstellung wächst mit der Zeit. Es wird einfach jedesmal, wenn z.B. ein neuer ZVA erteilt wird oder wenn der Schuldner eine Rate zahlt, eine neue Zeile angehängt - und schon ist die Aufstellung wieder aktuell. 
Das Blatt FA kann über die Windows - Zwischenblage in einen Word - Text (Formular-ZVA) eingefügt werden - oder einfach aus Excel heraus ausgedruckt und einem ZVA als Anlage beigefügt werden, gegebenenfalls unter Beifügung der einzelnen Berechnungsblätter.
Während das Blatt FA die Abrechnung mit dem Schuldner betrifft, kann das Blatt Abrechnung bei der Abrechnung gegenüber dem Mandanten oder der Rechtsschutzversicherung nützlich sein. Je nach Fallgestaltung ist das Blatt frei abzuändern. 
Das Blatt Makro enthält lediglich einen Hinweis auf die o.g. Tastenkombination Strg + A.

Je nach Einstellung Ihres Microsoft Office Pakets kann es wegen dieses Makros erforderlich sein, die Sicherheitsstufe für Makros auf Mittel oder Niedrig einzustellen. 
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